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Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2026 bis 2029; 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) eröffnete am 11. Ok­

tober 2023 die Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2023. Wir danken 

Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 

Der Kanton Uri unterstützt die strategischen Stossrichtungen der zukünftigen Ausrichtung der Agrar­

politik, lehnt jedoch die Sparvorgabe von 2,5 Prozent für den landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 

von 2026 bis 2029 ab. Die Kürzungen verschlechtern die bereits heute angespannte finanzielle Situa­

tion der Urner Bauernfamilien zusätzlich. 

Die Einkommen der Bauernfamilien im Berggebiet liegen immer noch weit unter dem vergleichbaren 

Durchschnittseinkommen. Nur 17 Prozent der Betriebe im Berggebiet erreichen einen Arbeitsver­

dienst, der vergleichbar ist mit dem Lohn der übrigen Bevölkerung. Der durch die Kürzung und Umla­

gerungen erwirkte Mindererlös bei den Direktzahlungen erreicht eine Grössenordnung, der für viele 

Urner Betriebe einen spürbaren Einkommensrückgang zur Folge hätte. Dies steht dem gesetzlichen 

Auftrag des Bundes gemäss Artikel 5 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (Landwirtschafts­

gesetz [LwG]; SR 910.1) diametral gegenüber. Artikel 5 LwG hält klar fest: «Mit den Massnahmen die­

ses Gesetzes wird angestrebt, dass nachhaltig wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Be­

triebe im Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, die mit den Einkommen der üb­

rigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region vergleichbar sind.». Erschwerend kommt hinzu, dass 

der Einkommensrückgang durch Direktzahlungskürzungen im Berggebiet nur schwer kompensiert 


















